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 Veröffentlicht am 24.04.2020

Norm

Kfl-Bef Bed §34

Rechtssatz

Ein Busfahrer, der bei Abgabe des Reisegepäcks dem Passagier keinen Gepäckschein ausfolgt und bei Ankunft das

Gepäck auf den Gehsteig stellt, handelt grob fahrlässig.
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